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Wien, 26. März 2019 

Bundesgesetz, mit dem das 

Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) 

geändert wird 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Zu dem mit Schreiben vom 12. März 2019 übermittelten Bundesgesetz, mit dem 

das Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) geändert wird, BMNT-551.100/0012-

VI/2/2019, gibt der Österreichische Städtebund nach Prüfung folgende 

Stellungnahme ab: 

 

Allgemeines 

Der vorliegende Entwurf wird seitens des Österreichischen Städtebundes begrüßt, 

da die angeführte gänzliche Befreiung einkommensschwacher Haushalte von der 

Ökostromabgabe ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Energiearmut ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 
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